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Artikel 20 Abs. 4 des Grundgesetzes : 
„Alle Deutschen [haben] das Recht auf 
Widerstand“, wenn die 
Verfassungsordnung bedroht und 
„andere Abhilfe nicht möglich ist“     

 

Was versteht man eigentlich unter Widerstand?  

Widerstand ist… 

- … mehr als bloße Verweigerung, schweigende Ablehnung 
oder einer Ablehnung in vertrauten, gleichgesinnten Kreis 

- … verbunden mit der „Bereitschaft, Konsequenzen der 
Haltung und Handlung zu tragen“ und sich persönlich in 
Gefahr zu bringen 

- … mehr als Akte der Nonkonformität einzelner Normverletzungen 

- … notwendige bewusste Verletzung von Normen als Akt der Systemverweigerung 

- … Ausdruck des Protests und einer generellen Ablehnung des Regimes  

- … Sturz des Regimes im Rahmen des subjektiv Möglichen  

- … eine Reaktion auf die Verletzung der Grundsätze der demokratischen, freiheitlichen, 
rechtstaatlichen Ordnung  

- … gegliedert in ein  breites Spektrum des möglichen Verhaltens:     

 

  

Formen  

 PASSIVER Widerstand  

 Verweigerung 

Nichtanpassung     

 Protest  

 Ablehnung  

 Konspiration  

 Aktiver Beitrag zum Umsturz 

             

 

 

 

 

Aus: Detlev Peukert, Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde. Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem 

Nationalsozialismus, Bund Verlag Köln 1982, S. 96)ff. (Entsprechendes Schema erstellt durch Verfasser)  

Aufgabe:  

1) Diskutiert die verschiedenen Definitionen von 
Widerstand. 

2) Ordne das Handeln von Eugen Bolz begründet in 
das Schema ein.  


